
strumenten vonstatten geht, verbleibt bei den LPG 
Typ I das Inventar im Eigentum der Genossenschafts
bauern. In diesem Falle findet der gesellschaftliche 
Produktionsprozeß in der Feldwirtschaft mit Hilfe eines 
sich aus der Mitgliedschaft ergebenden obligatorisch 
ausgestalteten Rechts auf Zurverfügungstellen der not
wendigen Geräte und Zugkräfte statt. Das bedeutet von 
seiten des Genossenschaftsbauern eine bestimmte Ver
pflichtung, die zum Inhalt des Eigentums des Bauern 
an seinem landwirtschaftlichen Inventar gehört1). Allein 
daraus ist ersichtlich, daß es sich hier nicht um ein be
sonders modifiziertes Mietrechtsverhältnis handeln 
kann.

Den Inhalt dieses sich aus der Mitgliedschaft er
gebenden Rechtsverhältnisses bestimmt im wesent
lichen Ziff. 6 Abs. 2 des Musterstatuts Typ I. Offen 
bleibt jedoch die Frage, wer für den zufälligen Unter
gang der in Frage kommenden Gegenstände einzu
stehen hat. Geht man von der formalen Auffassung aus, 
daß Eigentümer gleich Eigentümer ist, dann wäre es 
in jedem Falle der Genossenschaftsbauer. Die Unrich
tigkeit einer derartigen formalen Gleichsetzung zeigt 
sich gerade bei solchen Fällen, wie dem hier an
geführten.

Das Pferd des einen Bauern war zur Arbeit auf den 
genossenschaftlichen Feldern unter der Betreuung 
zweier anderer Mitglieder eingesetzt. Der aufgetretene 
Kreuzverschlag des Pferdes war von niemanden ver
schuldet. Das im Eigentum des Bauern stehende Pferd 
kann entsprechend seiner Bestimmung als Zugkraft im 
wesentlichen nur bei der gemeinsamen Feldbearbeitung 
innerhalb der Genossenschaft Verwendung finden. Das 
Genossenschaftsmitglied hat nur in Ausnahmefällen 
Gelegenheit, das Pferd für sich persönlich zu ver
wenden.

Da die Verwertung des Eigentums an solchem land
wirtschaftlichen Inventar nur im Prozeß der gesell
schaftlichen Nutzung durch die Genossenschaft erfolgen 
kann, ergibt sich daraus m. E. zwingend, daß in der
artigen Fällen auch die LPG das Risiko des zufälligen 
Untergangs dieser Gegenstände tragen muß. Das hat 
allerdings mit der Einschränkung zu gelten, daß dieses 
Risiko nur für die Zeit der unmittelbaren Nutzung der 
betreffenden Gegenstände durch die Genossenschaft zu 
tragen ist. Sofern sich das in Ziff. 6 Abs. 2 des Muster
statuts Typ I genannte tote und lebende landwirtschaft
liche Inventar in der persönlichen Obhut und außerhalb 
des genossenschaftlichen Arbeitsprozesses befindet, 
trägt das Mitglied als Privateigentümer selbst die Ge
fahr des zufälligen Untergangs.

Eine solche Regelung ergibt sich aus der Eigenart der 
Mitgliedschaft in den LPG Typ I; sie ergibt sich ins
besondere daraus, daß das Eigentum des früheren 
bäuerlichen Warenproduzenten zwar noch nicht in ge
sellschaftliches Eigentum umgeschlagen ist, jedoch be
reits weitgehend gesellschaftlich genutzt wird und sich 
in diesem Prozeß der Umwandlung befindet. Dieser 
Umwandlungsprozeß findet seinen Niederschlag in dem 
neuen Inhalt des privaten Eigentumsrechts an diesen 
Gegenständen. Eine solche Lösung wäre bei Annahme 
eines Mietverhältnisses nicht möglich. In diesem Falle 
wäre das „Mietrechtsverhältnis“ wegen beiderseitig 
nicht zu vertretender Unmöglichkeit der Leistung be
endet worden. Das Genossenschaftsmitglied hätte allein 
den eingetretenen Schaden zu tragen.
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Ist ein Unfall, den ein Versicherter auf dem 
Wege von seiner Wohnung zum Arzt erleidet, 

als Arbeitsunfall anzuerkennen?
Anlaß zu dieser Erörterung gibt ein Urteil des BAG 

Magdeburg vom 8. September 1954 — BA 12/54 —, in 
dem diese Frage — allerdings mit gewissen, aber nicht 
ausdrücklich hervorgehobenen Einschränkungen — be
jaht wird. Dem Urteil liegt folgender Sachverhalt zu-

') Ausführlicher wurde das in meinem Aufsatz „Die persön
liche Hauswirtschaft und das persönliche Eigentum der Ge
nossenschaftsmitglieder in der LPG“ (NJ 1955 S. 468 ff.) be
handelt.

gründe: Ein Versicherter wurde von seinem behandeln
den Arzt, den er aus eigenem Entschluß aufsuchte, 
wegen eines Herzleidens arbeitsunfähig geschrieben 
und begab sich zur Abholung eines Arbeitsbefreiungs
scheines zu seinem Betrieb, von dort aus zu seinem 
Arzt und_anschließend zu einer von diesem vorgeschrie
benen Nachuntersuchung durch eine Ärztekommission. 
Auf dem Wege von der Nachuntersuchung zu seiner 
Wohnung zog er sich infolge Ausgleitens auf der 
Straße einen Oberschenkelbruch zu, der zur Invalidität 
führte.

Das BAG hat im vorliegenden Fall dem auf Arbeits
unfall gestützten Lohnanspruch stattgegeben. Im Ergeb
nis ist diese Entscheidung nicht zu beanstanden. Jedoch 
läßt ihre Begründung einige Fragen offen, zu denen 
hier Stellung genommen werden soll, da die Entschei
dung bei der Sozialversicherung auf lebhaften Wider
spruch gestoßen ist.

Soweit das BAG ausführt, daß der Weg des Klägers 
vom Betrieb zur Ärztekommission und von dort aus zu 
seiner Wohnung im Sinne der Unfallversicherungsvor
schriften mit seiner Beschäftigung in so engem Zusam
menhang stehe, daß die Annahme eines Arbeitsunfalls 
gerechtfertigt sei, kann dies, wie sich noch aus dem Fol
genden ergeben wird, bedenkenlos hingenommen wer
den. Bedenklich sind jedoch die weiteren Ausführungen 
des BAG, die ganz allgemein dahin gehen, daß es dem 
Sinn und Zweck der in der 1. DVO zum SMAD-Befehl 
Nr. 28 vom 9. April 1947 („Arbeit und Sozialfürsorge“ 
1947 S. 195) zu §§ 39 ff. VSV gegebenen Erläuterung des 
Wegeunfalls entspreche, sie im weitesten Sinne aus
zulegen, und daß es genüge, wenn die Zurücklegung des 
Weges von und nach der Arbeitsstelle ihren Grund in 
der Beschäftigung des Versicherten habe. Diese allge
meine Feststellung des BAG ist allerdings in den übri
gen, sich auf den konkreten Fall beziehenden Ausfüh
rungen etwas eingeschränkt worden. Gleichwohl kann 
sie im Hinblick auf die Funktion des BAG, die Kreis
arbeitsgerichte anzuleiten, zu einer Rechtspraxis führen, 
die nicht gebilligt werden kann.

Das Oberste Gericht hat — abgesehen von einigen zu 
grundsätzlichen Ausführungen nicht geeigneten Fällen — 
bisher lediglich in zwei Kassationssachen Gelegenheit 
gehabt, zu Problemen des Arbeitsunfalls Stellung zu 
nehmen.

In seinem nicht veröffentlichten Urteil 3 Za 17/52 vom
30. Januar 1953, dessen Sachverhalt hier nicht inter
essiert, hat es den Begriff des Arbeitsunfalls dahin ge
kennzeichnet, daß ein Unfall dann als Arbeitsunfall an
zuerkennen ist, wenn er mit dem Betrieb in Verbindung 
steht, d h. wenn der in einem Arbeitsverhältnis ste
hende Versicherte bei der Ausübung seiner Berufs
tätigkeit oder einer Tätigkeit, die im Interesse des Be
triebes liegt, einen Unfall erleidet. Das schädigende Er
eignis muß im ursächlichen Zusammenhang zu einer 
Handlung im Interesse des Betriebes stehen. Maß
gebend ist allein der Umstand, ob das zu dem schädi
genden Ereignis führende Verhalten des Versicherten 
in den Rahmen seiner dienstlichen Obliegenheiten ge
hörte oder sonstwie im Interesse des Betriebes lag.

In seinem Urteil 3 Za 11/52 vom 19. Dezember 1952, 
dessen Sachverhalt mit dem hier vorliegenden gewisse 
Ähnlichkeiten aufweist, hat das Oberste Gericht u. a. in 
seinen Weisungen an das BAG folgendes ausgeführt:

„Ergibt sich, daß der Kläger auf Grund einer Auf
forderung der SVA für den Unfalltag zur ver
trauensärztlichen Untersuchung bestellt worden ist, 
daß er sich auf dem Wege zum Vertrauensarzt be
fand und dabei den Unfall erlitt, wird ein Betriebs
unfall anzunehmen sein. Bei der Auslegung des Be
triebsunfalls aus § 39 der Verordnung über die So
zialpflichtversicherung vom 1. Februar 1947 sind die 
seit Erlaß der VSV vollzogenen gesellschaftlichen 
Veränderungen zur berücksichtigen. Aus ihnen er
gibt sich eine erhöhte Verpflichtung des demokrati
schen Staates, für die Erhaltung und Wiederherstel
lung der Arbeitskraft der Werktätigen zu sorgen. 
Die Sorge um die Gesunderhaltung der Werktäti
gen ist ein Grundsatz unseres demokratischen Staa
tes. Diese Aufgabe wird auch durch die Sozialver
sicherung erfüllt, die durch ihre Leistungen er-
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